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allen Fillen ein Lichttechniker herangezogen wer-
den sollte, der auch tatsiachlich die Strassenbeleuch-
tung und das, was zu einer guten Strassenbeleuch-
tung gehort, kennt. Leider ist es sehr hdufig so,
dass jemand glaubt, er kénne etwas, und er kann
es dann doch nicht vollkommen. Es kommt aber
hier, im Hinblick auf die stets steigende Zahl der
Verkehrsunfille, darauf an, dass auf dem Gebiet
«Strassenbeleuchtung» wirklich etwas Gutes ge-
schaffen wird — etwas, was miiheloses Sehen, ins-
besondere fiir den Teilnehmer des schnellen Ver-
kehrs, garantiert.

E. Die Schonheit der Strassenbeleuchtung

Die deutschen Leitsitze enden mit dem Punkt
«Schénheit der Strassenheleuchtung». Schonheit ist

zweifellos, wie der Name sagt, etwas Schones, Aber
Schonheit dann, wo man sie gebrauchen kann. Es
liegt nahe, dass die Stadtplaner und Stadtarchitekten
ausserordentlich auf die Schénheit der Strassen-
beleuchtung erpicht sind. Jeder von uns unterstiitzt
ohne Zweifel dieses Bestreben, beziehe es sich auf
die Strassenleuchten, die Brennstellen allein, oder
auf die Masten. Es darf aber nicht so weit gehen,
dass die Schonheit der Zweckmassigkeit vorgezogen
wird. Der Zweck der Strassenbeleuchtung ist der,
miiheloses Sehen zu bewirken. Und dieser Zweck
darf, bei allen Bestrebungen, etwas Schénes zu
schaffen, nicht ausser acht gelassen werden.

Adresse des Autors:

Dr.-Ing. E. von der Trappen, Jahnring 23, Hamburg
(Deutschland). .

Die rechtliche Regelung der offentlichen Beleuchtung in der Schweiz

Von A. Schellenberg, Ziirich

1. Bundesrecht und kantonales Recht

Ein Uberblick iiber den heutigen Stand der Ge-
setzgebung auf dem Gebiete des 6ffentlichen Be-
leuchtungswesens bedarf zunichst einiger Feststel-
lungen allgemeiner Natur, Es ist daran zu erinnern,
dass in unserm Staatswesen der Bund nur zur Er-
fiilllung solcher Aufgaben zustindig ist, die ihm
durch die Bundesverfassung zugewiesen wurden.
Den Kantonen sind alle staatlichen Zustindigkeiten
verblieben, die der Bund nicht sich selbst zugeschie-
den hat. Die Beleuchtung &ffentlicher Strassen und
Plétze ist heute eine offentliche Aufgabe. Thre ge-
setzliche Regelung ist eine Sache des 6ffentlichen,
insbhesondere des Verwaltungsrechtes, das — wenig-
stens dem Grundsatze nach — den Kantonen ver-
blieben ist. Immerhin sind auch im Bereich derjeni-
gen Rechtsgebiete, mit denen die 6ffentliche Be-
leuchtung sachliche Beriihrungspunkte hat, ein-
zelne gesetzgeberische Kompetenzen im Laufe der
Zeit dem Bund iibertragen worden.

Durch Bundesrecht ist vor allem die technische
Seite der Verwendung elektrischer Energie geord-
net. Das Bundesgesetz betreffend die elektrischen
Schwach- und Starkstromanlagen, vom 24. Juni 1902
(Elektrizititsgesetz), und die zugehorigen Ausfiih-
rungsverordnungen regeln unter Beriicksichtigung
sicherheitspolizeilicher Gesichtspunkte die tech-
nische Ausgestaltung der fiir die Fortleitung elek-
trischer Energie erforderlichen Anlagen, ferner das
Expropriationsrecht und die besondere Haftung der
Betriebsinhaber fiir Personen- und Sachschaden.
Das Gesetz hat auch fiir (elektrische) Anlagen Gel-
tung, welche der Beleuchtung offentlichen Ver-
kehrsgebietes dienen. Es ergeben sich daraus jedoch
keine hier speziell interessierende Fragen, so dass
seine Erwihnung geniigen mag.

Der Rechtsbereich, in welche die offentliche Be-
leuchtung ihrer Bestimmung gemiss hineingehort,
ist derjenige des Strassenwesens. Die Beleuchtung
soll ja der Verkehrssicherheit auf éffentlichen Stras-
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sen und Plitzen dienen, und die erforderlichen An-
lagen sind baulich auch meistens mit dem Strassen-
kérper verbunden,

Im Strassenwesen sind in erster Linie die Kan-
tone zustindig. Sie sind Triger der sogenannten
Strassenhoheit, d. h. der Gesetzgebungs- und Verwal-
tungskompetenz auf diesem Gebiet. Gestiitzt auf die-
ses Hoheitsrecht haben die Kantone ihre Strassen-
gesetze erlassen und darin u. a. die Klassifikation
der Strassen und die Bau-, Unterhalts. und Beitrags-
pflichten von Kanton und Gemeinden an den ver-
schiedenen Strassenkategorien geordnet. Auch die
kantonale Strassenhoheit ist heute nicht mehr vé6llig
intakt. Von den verschiedenen Einbriichen sei hier
wenigstens das Bundesgesetz iiber den Motorfahr-
zeug- und Fahrradverkehr, vom 12. Marz 1932, er-
withnt, das gestiitzt auf Art. 37 *iS der Bundesverfas-
sung erlassen wurde. Das Gesetz regelt wohl einléss-
lich die Beleuchtung der von ihm erfassten Fahr-
zeuge; die ortsfeste Beleuchtung wird darin aber
nur beiliufig erwdhnt (Art. 19), ohne dass sie ver-
langt wiirde.

2. Die Ordnung der 6ffentlichen Beleuchtung
in den Kantonen

Den Kantonen ist — unter Vorbehalt der Vor-
schriften des eidgendssischen Elektrizititsgesetzes —
die Befugnis verblieben, in ihren Strassengesetzen
die Beleuchtung offentlichen Verkehrsgebietes zu
ordnen. Nach dem tatsdchlichen Stand der Dinge
koénnte man zur Auffassung kommen, in allen Kan-
tonen sei eine einheitliche Regelung der Materie er-
reicht worden, sind doch innerorts in einigermassen
geschlossenen Ortschaften sozusagen iiberall 6ffent-
liche Beleuchtungseinrichtungen vorhanden, wih-
rend ausserorts 6ffentliche Strassen kaum irgendwo
durchgehend beleuchtet sind.

Eine Durchsicht der Strassengesetze bestitigt
aber diese Vermutung nicht. Nur eine ganz be-
schrinkte Anzahl von Kantonen bhesitzt heute aus-
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driickliche gesetzliche Vorschriften, die sich auf die
Beleuchtung 6ffentlichen Verkehrsgebietes bezie-
hen, so Bern, Baselland, Genf, Obwalden, Tessin
und Thurgau. Diese Bestimmungen befassen sich
fast ausschliesslich mit der Beleuchtung der Strassen
innerorts, Inhaltlich statuieren sie eine Pflicht der
Gemeinden, offentliche Strassen und Plitze in be-
wohnten Gebieten mit einer geniigenden Beleuch-
tung zu versehen. Bau und Betrieb der Anlagen wer-
den den Gemeinden iiberbunden, auch fiir die In-
nerortsstrecken von Kantonsstrassen. Im Kanton
Baselland ist allerdings zurzeit eine Vorlage in Be-
arbeitung, nach der die Strassenbeleuchtung fiir
Durchgangsstrassen auch innerorts zu Lasten des
Kantons erstellt werden soll, die Gemeinden aber im
Verhiltnis ihres Verkehrsinteresses Anteile zu iiber-
nehmen haben. Das bernische Strassengesetz riumt
den Gemeinden die Moglichkeit ein, den Eigen-
tiimern tiberbauter Parzellen, die von der Beleuch-
tung Vorteil ziehen, bis 50 % der Kosten durch Ge-
meindereglement zu iiberbinden. Die tessinische Re-
gelung bezieht sich nur auf die Beleuchtung beson-
ders gefdahrlicher Strecken von Staatsstrassen und
ordnet die Kostenverteilung zwischen Kanton und
Gemeinden. Erwahnt sei hier jedoch noch ein Be-
schluss des Landrates von Baselland aus dem Jahre
1951, die Kosten von Strassenbeleuchtungsanlagen
ausserorts als Bestandteil der Strassenbaukosten zu
betrachten.

Was die 6ffentliche Beleuchtung innerorts anbe-
langt, so besteht somit eine auffillige Diskrepanz
zwischen dem heutigen tatsdchlichen Stand in den
Gemeinden und dem Stand der Gesetzgebung in der
grossen Mehrzahl der Kantone. Der Grund fiir diese
Erscheinung diirfte ein entwicklungsgeschichtlicher
sein. Die Gemeinden haben sich die Méglichkeit der
Verwendung von Elektrizitit zu Beleuchtungszwek-
ken grossenteils schon in der Friihzeit zunutze ge-
macht und die Ortsheleuchtung als kommunale
Selbstverwaltungsaufgahe verwirklicht. Als diese
Einrichtung vor allem auch unter dem Einfluss der
Entwicklung des motorisierten Verkehrs sich von
einer blossen Annehmlichkeit zum Bediirfnis wan-
delte, dem auch der kantonale Gesetzgeber seine
Aufmerksamkeit hitte schenken miissen, hatte sie
sich praktisch iiberall durchgesetzt.

Beziiglich der Beleuchtung von Ausserortsstrek-
ken offentlicher Strassen ist festzuhalten, dass bis-
her, abgesehen von einigen bescheidenen Anfingen,
weder baulich noch gesetzgeberisch etwas vorge-
kehrt worden ist.

3. Die Beurteilung der heutigen kantonalen
Losungen

a) Innerorts

Neben Griinden der allgemeinen Ordnung ist vor
allem die Verkehrssicherheit massgebend fiir die
Art und den Umfang der 6ffentlichen Beleuchtung
innerorts. Man diirfte kaum fehlgehen in der An-
nahme, dass die Beleuchtung in den Gemeinden
nicht iiberall dem entspricht, was nach den ortlichen

Verhiltnissen angebracht wire. Heute geniigende -

Anlagen werden in der Zukunft den in der Zwi-

schenzeit verinderten Verhiltnissen nicht mehr ge-
recht werden. Es stellt sich deshalb die Frage, welche
Mittel rechtlicher Art auf kantonalem Boden zur
Verfiigung stehen, um allenfalls Abhilfe zu schaffen.

Manchenorts hingt das Zuriickbleiben der Ge-
meinden hinter den heutigen Anforderungen teil-
weise mit der derzeitigen Struktur desjenigen Zwei-
ges der Elektrizitatswirtschaft zusammen, dem die
direkte Versorgung der Konsumenten obliegt. In der
grossen Mehrzahl der Kantone besteht auf diesem
Gebiet eine weitgehende Zersplitterung; so wird vor
allem auch die Ortsheleuchtung der Gemeinden von
einer Vielzahl von Unternehmungen besorgt. Neben
Kantonswerken sind hier Gemeindewerke, Genos-
senschaften und Private titig. Auch diese Erschei-
nung erklirt sich aus der Entwicklung in der Friih-
zeit der Elektrizititswirtschaft. Es ist kaum daran
zu zweifeln, dass es der gleichmissigen Forderung
der 6ffentlichen Beleuchtung diente und der Qua-
litdit der Anlagen zugute kiime, wenn diese Aufgahe
innerhalb der Kantone einem einzigen oder einigen
wenigen grossern Werken iibertragen wiirde. Es
liesse sich an die gesetzliche Statuierung des soge-
nannten Anstaltszwanges denken. Auch wenn eine
solche Massnahme vor der verfassungsmiissigen Ga-
rantie der Handels- und Gewerbefreiheit Bestand
haben sollte, wiirde sie in Anbetracht der Viel-
schichtigkeit der Interessen, welche sie tangierte,
voraussichtlich auf betridchtlichen Widerstand stos-
sen. Man wird deshalb vielleicht gut tun, nicht mit
der zwangsweisen Zentralisierung, sondern nur mit
der allmihlichen Entwicklung in dieser Richtung
zu rechnen.

Wenn wir nach Méglichkeiten Ausschau halten,
auf Grund geltenden Rechtes eine hinreichende
Ortsbeleuchtung in den Gemeinden sicherzustellen,
so stossen wir auf das Aufsichtsrecht der Oberbehor-
den. Die aus diesem sich ergehenden Befugnisse sind
in den Kantonen mit gesetzlich statuierter Beleuch-
tungspflicht der Gemeinden andere als in den Kan-
tonen ohne gesetzliche Regelung. Beziiglich der er-
stern ist zu beriicksichtigen, dass die Gemeinden
einen ithnen vom kantonalen Souverin erteilten Auf-
trag zu erfiillen haben. Soweit den Gemeinden der-
artige obligatorische Aufgaben iibérbunden werden,
unterstehen sie umfassender Kontrolle durch die
kantonalen Aufsichtshehérden. In den Kantonen
ohne gesetzlich statuierte Beleuchtungspflicht ha-
ben die Gemeinden die 6ffentliche Beleuchtung als
eigene Aufgabe im Rahmen ihrer Selbstverwaltung
an die Hand genommen. Im Selbstverwaltungshe-

‘reich sind die Gemeinden abher freier. Es fehlt die

sogenannte Ermessenskontrolle seitens der Oberbe-
hérden. Aus der Erweiterung der Aufsichtsbefug-
nisse, die sich bei Ergidnzung der Strassengesetze
durch die ausdriickliche Uberbindung der Pflicht
zur gentigenden Ortsheleuchtung an die Gemeinden
ergibe, darf aber nicht zu viel erwartet werden.
Wirksamer wire eine gestiitzt auf eine solche Ge-
setzesvorschrift erlassene Vollziehungsverordnung,
welche die an eine geniigende Ortsbeleuchtung zu
stellenden technischen Anforderungen festlegt.

Man konnte schliesslich auch daran denken, den
Einfluss der Kantone auf die Gemeinden durch die
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teilweise Ubernahme der aus der Ortsheleuchtung
sich ergebenden finanziellen Lasten zu vermehren.
Fiir die Kostenverteilung ist jedoch das Interesse
massgebend, und dieses ist bei der 6ffentlichen Be-
leuchtung innerorts grundsitzlich zweifellos ein
solches der Gemeinden. Es wire verfehlt, wenn sich
die Kantone ihre Mitsprache durch Geldleistungen
erkauften, Man kann sich lediglich fragen, ob nicht
beziiglich der Beleuchtung von Innerortsstrecken
kantonaler Durchgangsstrassen eine gewisse Verlage-
rung des Interesses eingetreten ist, indem sie neben
dem Lokalverkehr heute wohl auch dem motorisier-
ten Verkehr zwischen einzelnen Kantonsteilen zu-
gute kommt. Hier wire zu priifen, ob die historisch
bedingte einseitige Lastenverteilung den heutigen
Verhiltnissen noch gerecht wird und ob sich nicht
eine teilweise Entlastung der Gemeinden durch den
Kanton verantworten liesse.

Es mag hier noch auf einen auf einer andern
rechtlichen Ebene gelegenen Umstand hingewiesen
werden, der geeignet sein kann, die Gemeinden zu
veranlassen, der 6ffentlichen Beleuchtung innerorts
ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Nach Art. 58 des
Obligationenrechtes hat der Eigentiimer eines Wer-
kes den Schaden zu ersetzen, den dieses infolge von
fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von man-
gelhafter Unterhaltung verursacht. Strassen gelten
als Werke im Sinne dieser Vorschrift. Lehre und
Praxis nehmen nun an, es gehére zur mangelfreien
Haltung der Strassen, dass sie innerorts wihrend der
Dunkelheit geniigend beleuchtet sind, ab Mitter-
nacht immerhin nur in reduziertem Mass (Oftinger,
Schweiz. Haftpflichtrecht II, S.458f.). Als Werk-
eigentiimer hat der Strasseneigentiimer zu gelten; er
haftet auch dann, wenn die Leitungs- und Beleuch-
tungsanlagen Eigentum eines Dritten sind, doch
steht ihm die Méglichkeit offen, allenfalls auf die-

sen zuriickzugreifen .

b) Ausserorts

Die durchgehende Beleuchtung von ausserorts
gelegenen Strassenstrecken kann wohl von vornher-
ein nur fiir grossere Durchgangsstrassen, also Kan-
tonsstrassen, in Frage kommen. Wie schon vorher
erwihnt, ist von den Kantonen in dieser Richtung
bisher nur sehr wenig vorgekehrt worden. Ganz ver-
einzelt sind auf parlamentarischem Boden Bestrebun-
gen im Gang, die kantonale Strassengesetzgebung
durch eine Regelung der Beleuchtung von Durch-
gangsstrassen ausserorts zu erginzen. So ist im ziir-
cherischen Kantonsrat zurzeit eine diesheziigliche
Motion hiingig. Seitens der kantonalen Exekutiven
scheint im allgemeinen eher Zuriickhaltung in der
Frage geiibt zu werden. Diese Einstellung findet
eine gewisse Stiitze in der haftungsrechtlichen Lehre
und Praxis, die im Grundsatz eine durchgehende
Beleuchtung ausserorts als fiir die 6ffentliche Hand
wirtschaftlich unzumutbar betrachten; fiir Briicken,
Unterfiithrungen und Tunnels kénne die Beleuch-
tung dagegen notwendig erscheinen (Oftinger II,
S. 458). Die grundsitzliche Einstellung scheint auch
in neuesten Gerichtsentscheiden keine Anderung
erfahren zu haben. Was die verschiedene Beurtei-
lung der Haftungsfrage bei Strassen innerorts und

ausserorts anbelangt, ist ein Unterschied in den tat-
sichlichen Verhaltnissen nicht zu verkennen.

Nun ist die haftungsrechtliche Beurteilung der
Zumutbarkeit der Beleuchtung von Strassen ausser-
orts allerdings nicht ausschlaggebend beim Ent-
scheid dariiber, ob solche Strecken in Zukunft:be-
leuchtet werden sollen. Die Kantone kehren stras-
senbaulich nicht nur das haftungsrechtlich gebotene
Minimum vor. Jedenfalls erscheint es nicht als aus-
geschlossen, dass sich, wenn auch in beschrinkterm
Umfange, beziiglich der Strassenbeleuchtung ausser-
orts eine dhnliche Entwicklung anbahnt, wie seiner-
zeit beziiglich der Ortsbeleuchtung. Dies kénnte
seine Folgen auf die Anwendung des Art.58 des
Obligationenrechtes haben. Den haftungsrechtlichen
Konsequenzen wird vor allem auch dort Beachtung
geschenkt werden miissen, wo die gesetzliche Ver-
ankerung der Pflicht eines Kantons zur Beleuch-
tung wichtiger Durchgangsstrassen im Strassengesetz
postuliert wird.

Welches wire der einzuschlagende Weg, wenn
ein Kanton heute an die Aufgabe herantrite, wich-
tige Durchgangsstrassen ausserorts zu beleuchten?
Grundsitzlich muss jede staatliche Ausgabe, damit
sie vollzogen werden darf, entweder auf einer gesetz-
lichen Grundlage beruhen oder sie muss vom kan-
tonalen Parlament oder vom Souverén durch einen
besondern Kreditheschluss bewilligt worden sein.
Wollte der erste Weg beschritten werden, dann un-
terstiinde die Gesetzesvorlage in den Kantonen mit
dem obligatorischen Gesetzesreferendum unter allen
Umstinden, in denjenigen mit dem fakultativen Ge-
setzesreferendum dann der Volksabstimmung, wenn
eine bestimmte Anzahl von Stimmberechtigten oder
von Parlamentsmitgliedern dies verlangten. Bei po-
sitivem Ausgang dieses Verfahrens kénnten die er-
forderlichen Kredite dann in den kantonalen Vor-
anschlag aufgenommen werden. — Der zweite Weg
beruht auf dem den kantonalen Parlamenten zu-
stehenden Ausgabenbewilligungsrecht, dem aller-
dings im allgemeinen verhilinismissig enge Schran-
ken gezogen sind. Soweit die Kreditbetriige gewisse,
in den Kantonsverfassungen festgelegte Grenzen
iibersteigen, unterliegen sie dem fakultativen bzw.
obligatorischen Referendum. Die Kosten fiir eine
neuzeitliche Beleuchtung einer Durchgangssirasse
von 10 km Linge diirften eine Hohe erreichen, die
wohl in allen Kantonen eine Volksabstimmung un-
umginglich machte.

4. Eingreifen des Bundes

Es stellt sich noch die Frage, ob ein Eingreifen
des Bundes in der Frage der Beleuchtung von
Durchgangsstrassen zu erwarten ist oder tunlich
wire. Zurzeit ist bei den Bundesinstanzen das eidge-
nossische Verkehrsgesetz in Bearbeitung, welches
das geltende Motorfahrzeuggesetz ersetzen soll. Dem
Vernehmen nach ist nicht beabsichtigt, darin eine
Pflicht zur Strassenbeleuchtung zu statuieren. So-
dann befasst sich die von den Bundeshehérden ein-
gesetzte Kommission zur Planung des schweizeri-
schen Hauptstrassennetzes mit der Frage, wie das

‘projektierte schweizerische Hauptstrassenkreuz ge-

fiilhrt werden soll, wie es auszugestalten ist und
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welche gesetzgeberischen Massnahmen zu déssen
Durchfiihrung erforderlich sind. Ein Entscheid in
der Frage der Beleuchtung des grossen Strassenkreu-
zes ist in diesem Gremium noch nicht getroffen wor-
den, Auch wenn er positiv ausfiele, bliebe die Stel-
lungnahme des Bundesrates noch offen. Kaum zu
erwarten ist jedenfalls, dass der Bund auf die Be-
leuchtung von Durchgangsstrassen, die nicht zum
Strassenkreuz gehoren, Einfluss zu nehmen beab-
sichtigt. Tatsdchlich handelt es sich dabei um eine

Aufgabe, welche die Kraft der einzelnen Kantone
nicht iibersteigt und von ihnen selbstindig geldst
werden konnte. Dies entspriche auch der foderali-
stischen Struktur unseres Landes, welche die staat-
liche Verwaltung zwar sicherlich nicht vereinfacht,
aber aus staatspolitischen Uberlegungen ohne zwin-
gende Griinde nicht weiter ausgehshlt werden sollte.

Adresse des Autors:
Dr. A. Schellenberg, Direktionssekretir der kantonalen Bau-
direktion, Walchetor, Ziirich.

L’éclairage public

Construction - Exploitation - Entretien

Par P. F. Rollard, Genéve

A. Généralités

Parmi les nombreuses applications de I’électri-
cité, I’éclairage public est I'une de celles qui fait
T'objet d’une attention toute particuliére de la part
des centrales et sociétés de distribution. Relevons
en passant que l'éclairage public a été, dans beau-
coup de pays, la raison d’étre des premieres usines
électriques. Dans ce domaine, on peut presque
dire que les Services d’électricité vendent non pas
de lélectricité mais de la lumiére et qu’ils assu-
ment toutes les responsabilités qui en découlent.

Lorsqu’ils fournissent de I’énergie pour I’alimen-
tation de moteurs par exemple, ils ne se soucient
guére de savoir si la machine entrainée donnera
ou ne donnera pas satisfaction a I’abonné. Par
contre s’il s’agit d’une installation d’éclairage pu-
blic, ils I’étudieront de facon qu’elle offre le maxi-
mum d’avantages pour les conditions données et en
assureront eux-mémes, dans la plupart des cas, I’ex-
ploitation et I’entretien. Pour remplir cette tache,
les distributeurs les plus importants ont créé dans
leur organisation, des sections spéciales d’éclairage
public.

Que demande-t-on d’une installation d’éclairage
public? Il faut tout d’abord qu’elle donne le meil-
leur éclairage possible suivant les moyens et sur-
tout les fonds mis a disposition, Il faudra aussi
qu’elle soit enclenchée et déclenchée au moment
voulu. C’est 1a un probléme trés important dont la
solution laissée au choix des distributeurs, condi-
tionnera le genre d’alimentation et aura une inci-
dence marquée sur les frais d’exploitation. Exami-
nons donc ensemble les différentes possibilités
d’alimentation qui nous sont offertes dans cette
direction. ’

B. Genres d’alimentation

Le plus simple consiste a établir un réseau de
cables séparé a partir de l'usine productrice ou des
sous-stations gardées en permanence. Les opéra-
tions d’enclenchement et de déclenchement peu-
vent alors s’effectuer manuellement ou automa-
tiquement. Cette solution a été adoptée autrefois
lorsque les réseaux d’éclairage public étaient peu
étendus. Elle évitait 'installation et surtout ’entre-
tien et la mise a ’heure de nombreuses horloges-
interrupteurs. Les frais de premier établissement
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étaient cependant trés élevés et elle fut abandon-
née dés que les fabricants d’appareils automatiques
purent mettre sur le marché des interrupteurs-
horaires perfectionnés.

A ce moment, on introduisit presque partout le
systéme mixte d’alimentation consistant a brancher
les circuits d’éclairage public sur le réseau général.
On évitait ainsi la pose de nombreux cables mais
on augmentait par contre d’autant la quantité
d’horloges-interrupteurs avec leurs inconvénients,
enclenchements et déclenchements non synchroni-
sés et parfois fantaisistes qui étaient bien souvent
la source de réflexions plus ou moins flatteuses en-
vers les services publics, surtout pendant les pé-
riodes de restriction d’électricité.

Pendant ce temps de nombreux constructeurs se
penchaient sur le probléme de la commande cen-
tralisée des réseaux et lancaient sur le marché
quelques années avant la derniére guerre des sys-
témes dont beaucoup ne connurent pas de lende-
main.

On se rendait cependant compte que l’avenir
appartiendrait a la commande centralisée qui pré-
sente également un gros intérét pour les opérations
de changement de tarifs-horaires, d’enclenchement
et déclenchement de chauffe-eau, etc.

Nous pouvons dire ici sans nous tromper que
I’ére des horloges-interrupteurs d’éclairage public
est bientot révolue et que celles-ci feront place de
plus en plus a des relais-interrupteurs actionnés
a distance suivant des principes ne nécessitant pas
I’emploi de fils pilotes.

Une question se pose alors, Quand et ou faut-il
installer ces relais (télérelais)? On dira peut-étre:
«Mais aux endroits ou I'on placerait une horloge-
interrupteur.» Cela n’est pas certain. Le télérelais
ne réagit pas de la méme facon que ’horloge aux
influences de la température, des vibrations, il ne
peut ni retarder ni avancer; il nécessite moins
d’entretien que I’horloge et I'idée pourrait venir
d’en installer un par lampe. Cette solution cepen-
dant présente des inconvénients, entre autres celui
de conduire a2 un nombre exagéré d’appareils qui
malgré leurs avantages ne sont point parfaits, et de
nécessiter d’innombrables points d’alimentation.

La solution a adopter sera différente suivant
qu’il s’agira de ’éclairage des agglomérations, out



	Die rechtliche Regelung der öffentlichen Beleuchtung in der Schweiz

